
Gemeindeverwaltung Jagsthausen, Hauptstraße 3, 74249 Jagsthausen 
Tel. 07943/9101-0 * Fax 07943/9101-50 * info@gemeinde.jagsthausen.de 

(Bankverbindung der Gemeinde Jagsthausen: Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG, Blz. 620 916 00, Kto. 600 55 006, 
IBAN: DE06 6209 1600 0060 0550 06, BIC: GENODES1VMN) 

 

Benutzungsantrag für die Jagstinsel „Wörd“ (Zeltwiese) 
Antragsteller: 

Name, Vorname 
Verein / Gruppe mit Ansprechpartner 

 

Straße, Hausnr., Plz, Ort  
Tel. / Fax  
Email  
Bankverbindung:   (nur bei Überweisungen anzugeben – wg. evtl. Rückzahlung) 

Kontoinhaber (wenn nicht Antragsteller)  
Kontonummer  
Bankleitzahl  
Bank  

 

Nutzung der Jagstinsel „Wörd“ (Zeltwiese) 
 
von ____________ bis __________ 
 
_____ Person(en)     X     _____ Tag(e)     =     _____   €                       

 
Nutzungsentgelt: 

Pro Person/pro Tag 1,00 € Bezahlt am:  

 
Nutzungsbedingungen: 
 Die maximale Personenzahl beträgt 15 Personen 
 Ab 22 Uhr herrscht Nachtruhe, d.h., dass die Lautstärke von Musik etc. auf Zimmerlautstärke heruntergefahren 

werden muss! 
 Die Jagstinsel darf nicht mit Autos, Wohnwägen etc. befahren werden! 
 Die Jagstinsel ist sauber und aufgeräumt zu verlassen. Insbesondere auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung  
         (Abfalleimer!) wird ausdrücklich Wert gelegt. Abfall, der nicht in den vorhandenen Abfalleimer untergebracht  
         werden kann, ist vom Nutzungsberechtigten mitzunehmen! 
 Die Jagstinsel hat bis auf zwei mobile Toilettenkabinen (chemische Reinigung) keine sonstigen sanitären Anlagen, kein  
         fließendes Wasser und keinen Stromanschluss. 
 Zum Grillen ist ein eigener Grill mitzubringen.  
 Die vorhandene Feuerstelle ist so zu verlassen, wie sie angetroffen wurde.  
 Gesammeltes Schwemmholz und mitgebrachtes Holz darf nicht auf der Wiese liegen gelassen werden. 
 Der Unkostenbeitrag ist im Voraus zu entrichten. Die Abrechnung erfolgt nach Personen und nach Tagen – nicht nach  
         Übernachtungen! 
 Eine Stornierung muss spätestens 3 Werktage vorher bei der Gemeindeverwaltung eingehen. Ansonsten kann der  
         Unkostenbeitrag nicht mehr zurückerstattet werden.  
Kosten, die der Gemeinde ggf. zur ordnungsgemäßen Wiederherstellung des Platzes entstehen, werden dem Nutzer zu 
den aktuellen Verrechnungssätzen des Gemeindebauhofes in Rechnung gestellt und führen zu einer Ablehnung 
zukünftiger Benutzungsanträge. 
 

Jagsthausen, den          Unterschrift Antragsteller 

 

Genehmigung zur Benutzung 
 
Jagsthausen, den                                                       Unterschrift / Stempel 
Mehrfertigung an Kasse am: 
 
Mehrfertigung an Bauhof am:    Kontrolle am:                                       Bemerkung:  

mailto:info@gemeinde.jagsthausen.de
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